
für die Gemeinde Donnersdorf
Ortsteile Donnersdorf, Falkenstein, Kleinrheinfeld, 

Pusselsheim, Traustadt, Gut Tugendorf

31. Jahrgang Nr.4                               16.04.2020

Bekanntmachungen

1. Änderung des Bebauungsplans „Am Trieb“ im 
vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB

Der Gemeinderat Donnersdorf hat in der Gemeinderats-
sitzung vom 13.01.2020 die 1. Änderung des Bebauungs-
plans „Am Trieb“ im vereinfachten Verfahren gemäß § 
13 BauGB beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde 
am 17.01.2020 ortsüblich bekannt gemacht.

In der Gemeinderatssitzung vom 13.01.2020 hat der Ge-
meinderat Donnersdorf den Entwurf der 1. Änderung 
des Bebauungsplans „Am Trieb“ in der Fassung vom 
13.01.2020 gebilligt und die Verwaltung beauftragt, die 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
und die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB durchzu-
führen.

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB zum Entwurf der 1. Änderung des Bebauungs-
plans „Am Trieb“ in der Fassung vom 13.01.2020 wurde 
am 17.01.2020 ortsüblich bekannt gemacht.
Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplans „Am 
Trieb“ in der Fassung vom 13.01.2020 wurde mit der 
Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
27.01.2020 bis 27.02.2020 öffentlich ausgelegt. Gleich-
zeitig fand die Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
statt.
In der Sitzung vom 23.03.2020 hat der Gemeinderat die 
vorgetragenen Abwägungen zu den Stellungnahmen im 
Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB und der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beschluss-
mäßig behandelt.

Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen wurde der 
Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplans „Am Trieb“ 
in der Fassung vom 23.03.2020 gemäß den beschlossenen 
Abwägungen in folgenden Punkten geändert und ergänzt:
• Punkt 2.0 Bauweise und Maß der baulichen Nutzung:
 Zahl der zulässigen Vollgeschosse, Änderung der zuläs-

sigen Dachform und Dachneigung
• Punkt 3.0 Abstandsflächen
 Die Abstandsflächen nach Art. 6 BayBO in der jeweils 

gültigen Fassung sind einzuhalten
• Punkt 6.0 Einfriedungen
 max. zulässige Höhe von 0,80 m bei Mauern 
• Punkt 7.0 Zulässige Ausführung der Gebäude
 Ziegelfarbe in rot und anthrazit
• Punkt 12.5 Unzulässigkeit der Massierung von Nadel-

gehölzen
• Punkt 11. Artenschutz
 Festsetzungen zum Abschieben von Baufeldern inner-

halb der Vogelbrutzeit
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• Festsetzung der Baugrenzen im Bereich der Bauparzel-
len 01 und 02 im Anschluss an den Bestand

Der Gemeinderat hat den Entwurf der 1. Änderung des Be-
bauungsplans „Am Trieb“ in der Fassung vom 23.03.2020 
gebilligt und die erneute Beteiligung der Öffentlichkeit 
sowie die von den Änderungen und Ergänzungen berühr-
ten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB 
beschlossen.
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 4a Abs. 3 
BauGB Stellungnahmen nur zu den geänderten und er-
gänzten Teilen abgegeben werden können.
Da die geänderten und ergänzten Teile des Bebauungs-
planentwurfs die Grundzüge der Planung nicht berühren, 
wird die Einholung von Stellungnahmen auf die hiervon 
berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange beschränkt. Die erneute Auslegung erfolgt auf 
die Dauer von zwei Wochen. 
Im beschleunigten Verfahren wird von der Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht 
nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 
2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen 
verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklä-
rung nach § 6a Abs. 1 und § 10a Abs.1 BauGB abgesehen; 
§ 4c BauGB (Überwachung/Monitoring) ist nicht anzu-
wenden.

Der Entwurf der 1. Änderung mit Erweiterung des Bebau-
ungsplans „Am Trieb“ in der Fassung vom 23.03.2020 
liegt mit Begründung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in der 
Zeit vom

23.04.2020 bis 11.05.2020
in der Verwaltungsgemeinschaft Gerolzhofen - Zimmer-
Nr. 21 - während der allgemeinen Öffnungszeiten zur 
Einsicht öffentlich aus.
Diese sind von Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 
12 Uhr, sowie am Dienstag zusätzlich von 13.30 bis 15 Uhr 
und am Donnerstag zusätzlich von 13.30 Uhr bis 17 Uhr.
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation wird eine 
telefonische Anmeldung unter der Telefonnummer 
09382/60712 zur Einsicht der Planunterlagen empfohlen.
Es können Äußerungen zur Planung abgegeben werden. 
Bei Bedarf werden notwendige Auskünfte zur Planung 
erteilt. Eingehende Äußerungen werden zusammen mit 
den Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB gewürdigt. 
Der Entwurf der 1. Änderung mit Erweiterung des Bebau-
ungsplans „Am Trieb“ in der Fassung vom 23.03.2020 
kann auch auf der Homepage der Verwaltungsgemein-
schaft Gerolzhofen unter 
https://www.vg-gerolzhofen.de/baurecht/donnersdorf/
eingesehen werden.
Stellungnahmen können gemäß § 3 Abs. 2 i.V.m. § 4a 
Abs. 3 BauGB während der Auslegungsfrist schriftlich 
oder zur Niederschrift vorgebracht werden. Es wird dar-

auf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung über die 1. Ände-
rung mit Erweiterung des Bebauungsplans „Am Trieb“ 
unberücksichtigt bleiben können. 

Donnersdorf, den 09.04.2020
Schenk
Erster Bürgermeister

Grünabfalldeponie!!

Wir öffnen am Samstag, 18. April, die Grünabfalldeponie.
Vorübergehend nur am Samstag, wie gehabt von 
13 – 15 Uhr.
Manfred Johannes wird im ausreichendem Abstand eine 
Kasse aufstellen, in der Sie Ihre Gebühr werfen können. 
Wir bitten Sie die geltenden Abstandsempfehlungen von 
mindestens 1,50 m einzuhalten.
Wir hoffen auf Ihr Mitwirken.

GEMEINDE DONNERSDORF
Klaus Schenk
Erster Bürgermeister

Wichtige Information der DJK TRAUSTADT

Leider mussten wir den Kabarettabend mit „häisd`n`däisd 
...vomm mee!, geplant für Samstag 14.03.2020, aus be-
kannten Gründen absagen. Der Abend wird zu einem, 
noch unbestimmten, neuen Termin nachgeholt. Wir sind in 
Gesprächen mit den Akteuren und werden sie rechtzeitig 
über den neuen Termin informieren. Die bereits gekauften 
Karten behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit.
Bitte sehen Sie im Moment von einer Rückgabe ab. Falls 
es Ihnen jedoch am neuen Termin nicht möglich ist zu 
kommen, erhalten Sie selbstverständlich den bereits ge-
zahlten Betrag zurück. Aber warten Sie erst einmal ab!! 
Danke.
Auch musste die Jahreshauptversammlung, geplant für 
den 28. März 2020, abgesagt werden. Ein neuer Termin 
steht noch nicht fest. Er wird Ihnen aber rechtzeitig vorher
bekannt gegeben.
Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen für 
die bevorstehende Zeit, dass Sie gesund bleiben und wir 
alle wieder unser geregeltes Leben weiterführen können.

Die Vorstandschaft der DJK

Junge Kaninchen (Zwergwidder) in verschiedenen 
Farben kostengünstig in liebevolle Hände abzugeben.
Telefon: 09528-1414 
Winfried Stark
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„WIR KAUFEN FÜR EUCH EIN“

Die DJK Traustadt bedankt sich herzlich für die Spenden 
und Zuwendungen, die wir aufgrund der positiven Reso-
nanz auf den „Einkaufsservice“ während der Ausgangs-
beschränkung, erhalten haben. 
Die DJK Traustadt 1955 e.V. bietet, aufgrund der aktuel-
len Situation, allen Bürgern aus Traustadt und Umgebung 
ihre Unterstützung an. Die DJK wird einmal pro Woche 
mittwochs einkaufen gehen.
Wir bitten Euch daher, Eure Kontaktdaten und Bestellun-
gen, bei den unten aufgeführten Telefonnummern durch-
zugeben bzw. uns mitzuteilen, wo wir Eure Einkaufslisten 
abholen können. Die Lebensmittel bringen wir dann di-
rekt an Eure Haustüre und nehmen das Geld für den Ein-
kauf entgegen.
Bestellungen können von Montag bis Freitag, unter den 
angegebenen Nummern aufgegeben werden.
Bestellmöglichkeiten:
Sebastian Ruß: 0177 71 22 45 0
Jan Hofmann: 0177 33 4 88 44
Wir hoff en das sich die Situation baldmöglichst entspannt 
und wünschen allen das Sie gesund bleiben.

Mit sportlichen Grüßen
Die Vorstandschaft der DJK Traustadt

Kaufen Sie Ihren Strom 
schon regional?
Ihr Partner für grüne Energie und digitalen Fort-
schritt in Mainfranken bietet Ihnen 100 % Natur-
strom aus Bayern mit persönlichem Service und das 
zu garantiert fairen Preisen!

WWW.UEZ.DE

Ein herzliches 
Dankeschön

Für die vielen Glückwünsche, Geschenke und 
Anrufe zu meinem 90. Geburtstag bedanke ich 
mich besonders bei meiner Familie, Verwandten, 
Nachbarn und Bekannten recht herzlich. 

Danke auch an Herrn Pfarrer Günter Höfl er, Herrn 
1. Bürgermeister Klaus Schenk, Herrn Staatssekre-
tär Gerhard Eck, Herrn Landrat Florian Töpper und 
den Vertretern der Vereine Heimat und Wein e.V. 
Donnersdorf, Soldatenkameradschaft Donnersdorf, 
FC-Blau Weiß Donnersdorf und Pfarrgartenwein-
fest GbR Donnersdorf sowie an die Geschäftsüh-
rung der VR-Bank Gerolzhofen und Zweigstelle 
Donnersdorf. 

Donnersdorf März 2020

Erhard Stühler

Dankeschön
Anlässlich meines 80. Geburtstages haben mich 
viele Glückwünsche erreicht. 

Dafür möchte ich mich auf diesem Wege bedanken. 
Bei dem Bayerischen Ministerpräsident Herrn Dr. 
Markus Söder, dem Staatssekretär des bayerischen 
Gesundheitsministeriums Herrn Gerhard Eck, 
dem Landrat des Landkreises Schweinfurt Herrn 
Florian Töpper, dem Bürgermeister der Gemeinde 
Donnersdorf Herrn Klaus Schenk, dem Pfarrer der 
Pfarreien Gemeinschaft Herrn Günter Höfl er und 
die Fürstlich Castell`sche Bank Frau Doris Gegner.

Ein herzliches Dankeschön an meine Familie, 
besonders an meine Kinder mit ihren Partnern, 
an meine Enkel und Urenkel, sowie an alle Freunde 
und Bekannten, die mich mit ihren Wünschen und 
Geschenken überrascht haben. Hier möchte ich 
ganz besonders meinen lieben Nachbarn und der 
Familie Kram ein „Vergelt`s Gott“ sagen.

Beata Schmitt
Traustadt im März 2020
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Bereitschaftsdienste

Ärztlicher Bereitschaftsdienst (Allgemein-Ärzte):

Der Bereitschaftsdienst für Stadt und Land. 
Seit April 2013 gibt es den Bereitschaftsdienst in der Zentralen 
Praxis im St.-Josefs-Krankenhaus in Schweinfurt.
Öffnungszeiten: 
Mittwoch und Freitag                         von 16 Uhr bis 20 Uhr
Samstag, Sonntag und an Feiertagen  von   9 Uhr bis 20 Uhr
Während der vorstehend genannten Öffnungszeit können alle 
fahr- und transportfähigen Patienten in dringenden Fällen ohne 
Anmeldung kommen. Sofern Ihr behandelnder Arzt bzw. Haus-
arzt nicht erreichbar ist, können Sie in dringenden Erkrankungs-
fällen einen Arzt des ärztlichen Bereitschaftsdienstes über Tel. 
116117 (kostenfrei) erreichen. In lebensbedrohlichen Fällen 
wenden Sie sich bitte an Tel. 112 

Kinderärzte: 
Seit 30.01.2017 ist der Bereitschaftsdienst neu geregelt: 
Er wird von der „Kinder- und Jugendmedizinischen Be-
reitschaftspraxis Schweinfurt-Rhön“ angeboten, die im 
Leopoldina-Krankenhaus beheimatet ist. Die Bereit-
schaftspraxis arbeitet Montag, Dienstag und Donnerstag 
ab 19.30 Uhr, am Mittwoch und Freitag ab 16 Uhr und 
am Samstag, Sonn- und Feiertag sowie Faschingsdiens-
tag, Heiligabend und Silvester ganztags bis zum Folge-     
tag 8 Uhr. Es kooperieren niedergelassene Kinderärzte 
und die Kinderklinik des Leopoldina-Krankenhauses 
Schweinfurt.

Zahnarztdienst:
(Wochenend- und Feiertagsdienst jeweils von 10 Uhr bis           
12 Uhr und von 18 Uhr bis 19 Uhr. In der übrigen Zeit besteht 
Rufbereitschaft.)

Samstag/Sonntag 18./19.04.2020
Gerhard Schmelmer
Hainerter Str. 17, 97478 Knetzgau, Tel. 09527 / 7799

Samstag/Sonntag 25./26.04.2020
Dr. Manfred Greger
Bgm.-Weigand-Str. 10, 97447 Gerolzhofen, 
Tel. 09382 / 31131

Freitag 01.05.2020
Dr. Helmut Hümmer
Torgraben 3, 97437 Haßfurt, Tel. 09521 / 3999

Samstag/Sonntag 02./03.05.2020
Kristina Ziegler
Georg-Einwag-Weg 3, 96106 Ebern, Tel. 09531 / 944366
    
Samstag/Sonntag 09./10.05.2020
Dr. med. dent. Christian Haacke
Raiffeisenstr. 6, 97514 Oberaurach, Tel.09522 / 7374

Samstag/Sonntag 16./17.05.2020
Dr. Klaus Feulner
Zeiler Str. 3, 97437 Haßfurt, Tel. 09521 / 4406

Apothekendienst:
(Der Bereitschaftsdienst wechselt täglich um 8.00 Uhr)

16.04.2020 Stadt-Apotheke Gerolzhofen; 17.04.2020 
Linden-Apotheke Zeil; 18.04.2020 Kronen-Apotheke Ge-
rolzhofen; 19.04.2020 Rats-Apotheke Zeil; 20.04.2020 
Apotheke am Krankenhaus Haßfurt; 21.04.2020 Fuchs-
Apotheke Knetzgau; 22.04.2020 St. Florian-Apotheke 
Gerolzhofen; 23.04.2020 Stern-Apotheke Schweb-
heim;  24.04.2020 Apotheke Schonungen Schonungen; 
25.04.2020 Löwen-Apotheke Haßfurt; 26.04.2020 Lin-
den-Apotheke Zeil; 27.04.2020 Stadt-Apotheke Gerolz-
hofen; 28.04.2020 Rats-Apotheke Zeil; 29.04.2020 Kro-
nen-Apotheke Gerolzhofen; 30.04.2020 Fuchs-Apotheke 
Knetzgau, Apotheke im Mainbogen Sennfeld ; 01.05.2020
Einhorn-Apotheke Haßfurt; 02.05.2020 Gold-Apotheke 
Schweinfurt, 03.05.2020 St. Florian-Apotheke  Gerolz-
hofen; 04.05.2020 Löwen-Apotheke Haßfurt, 05.05.2020 
Apotheke Schonungen Schonungen, 06.05.2020 Stadt-
Apotheke Haßfurt, 07.05.2020 Rats-Apotheke Zeil, 
08.05.2020 Stadt-Apotheke Gerolzhofen, 09.05.2020 
Fuchs-Apotheke Knetzgau, 10.05.2020 Kronen-Apotheke 
Gerolzhofen, 11.05.2020 Stern-Apotheke Schwebheim, 
12.05.2020 St. Christophorus-Apotheke Sand, 13.05.2020 
Löwen-Apotheke Haßfurt, 14.05.2020 St. Florian-Apothe-
ke Gerolzhofen, 15.05.2020 Stadt-Apotheke Haßfurt 

Den tagesaktuellen Apothekennotdienst für Bayern finden Sie 
auf der Homepage der Bayer. Landesapothekerkammer unter 
http://lak-bayern.notdienst-portal.de

Abkrönung wird abgesagt

Wegen der Coronavirus-Pandemie muss auch die Ab-
krönung der bisherigen Traustädter Weinprinzessin Lena 
Schmitt abgesagt werden.
Die Veranstaltung war für den 18. April geplant gewesen.
Die Veranstaltung wird zu gegebener Zeit nachgeholt, der 
neue Termin entsprechend angekündigt.
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